
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1988/6/11 B45/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1988

Index

10 Verfassungsrecht

10/06 Direkte Demokratie

Norm

VfGG §86

Rechtssatz

Aufhebung des angefochtenen Bescheides gemäß §299 Abs2 BAO-Klaglosstellung iS des §86 VfGG; gegenteilige

Rechtsansicht der Bf. ist nicht geeignet, die Einstellung des Verfahrens zu verhindern

Entscheidungstexte

B 45/88

Entscheidungstext VfGH Beschluss 11.06.1988 B 45/88

Schlagworte

VfGH / Klaglosstellung
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